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Weisse Streifen  in Tempo Zone 30—  wie sinnvoll sind sie wirklich? 

In der Tempo Zone 30  sind Fussgängerstreifen nur  in  Ausnahmesituationen erlaubt, so z.B. vor 

Schulen, Kindergärten, Altersheimen.  Da  auf  St.  Galler Gemeindestrassen immer mehr 

Tempo 30  Zonen eingeführt werden, müssen  die  vorhandenen Fussgängerstreifen 

aufgehoben werden. So zum Beispeil auch  am  Ausgang  des  vielfrequentierten Mühleggbähnli. 

Die  Stadt hat  an  Stelle  der  Fussgängerstreifen nun weisse Streifen als Bodenmarkierung eingeführt. 

Gemäss  Christian Hasler,  Bereichsleiter Verkehr Tiefbauamt Stadt  St.  Gallen sollen  die  weissen Strei-

fen  «den  rollenden Verkehr auf Querungen sensibilisieren, damit diese das  Tempo  reduzieren  und 

umgekehrt  die  Fussgänger auf  optimale und  «sichere» Stellen hinweisen, um  die  Strasse zu überque-

ren» (Zitat Tagblatt Ausgabe vom  28.11.2023). 

Weiter wird ausgeführt, dass Fussgänger auf  den  weissen Streifen explizit kein Vortrittsrecht haben. 

Nun ist  dies  aber  vielen Verkehrsteilnehmenden, sowohl  den  fahrenden als auch  den  zu Fuss gehen-

den, nicht bewusst/bekannt, so dass  es  teilweise zu gefährlichen Situationen kommt. 

Fragen: 

1.Welche Erfahrungen hat  die  Stadt mit  den  weissen Streifen gemacht? 

2. Ist dem Stadtrat bekannt, dass  es  teilweise zu gefährlichen Situationen gekommen ist? 

3.Wie wurde  die  Bevölkerung über  die  weissen Streifen informiert? 

4.Welche Voraussetzungen (rechtliche, örtliche, verkehrstechnische) müssen für diese weissen Strei-

fen bestehen? 

5.Welche Regeln gelten auf  den  weissen Streifen? 

6.Gemäss Bund können auch Ausnahmen für Fussgängerstreifen  in Tempo 30  Zonen gemacht wer-

den. Wäre  es  nicht sinnvoll statt weissen Streifen teilweise Fussgängerstreifen zu belassen im Rah-

men einer Ausnahmebewilligung? 
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Angehrn Evelyne SP 

 

Angehrn Patrik die  Mitte 
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Baur  Marcel Marcel GLP 
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Granitzer  Esther SVP 

 

eng 

 

Hälg Konstantin JF 
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Hobi Andreas Grüne 

 

Hornstein  Andrea PFG 

 

Huber  Christian Grüne 
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Keller-Stadler  Gisela die  Mitte 
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Kühne  Werner FDP 

 

Kuratli  Donat SVP 
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Olibet Peter SP 

 

Rizvi  Miriam JUSO  

 

Ronzani Manuela SVP 

  

Rotach  Marcel Marcel FDP 
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Saxer Corina FDP 

 

Schimke Karl FDP 
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Ziegler  Antje die  Mitte 
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